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Qualitätsmanagement Milch (QM Milch) 
 

Bundeseinheitlicher Leitfaden zur Milcherzeugung 
 

 

Stand 04. Dezember 2002 

 

Grundsätzliches 
Die Produktion von Lebensmitteln stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Sicherheit 

des Produktes und des Produktionsprozesses. Aufgrund der bestehenden und immer weiter 

entwickelten Qualitätssicherungssysteme wird das überaus positive Image von Milch und 

Milchprodukten beim Verbraucher ständig verbessert. 

Die Qualitätssicherung im Bereich der Milchproduktion und –verarbeitung basiert auf um-

fangreichen gesetzlichen Regelungen und Kontrollen (MilchVO, MilchGüteVO, EG und nati-

onales Lebensmittelrecht, etc.), die ergänzt werden durch freiwillige Qualitätsprogramme der 

beteiligten Wirtschaftspartner. Die in den letzten Jahren aufgebauten Qualitätssicherungs- 

und Managementsysteme basieren auf dem Prinzip der Eigenverantwortung und -kontrollen. 

Die Internationalisierung und Globalisierung der Milchmärkte sowie insbesondere die zusätz-

lichen Anforderungen, die u.a. aufgrund der Weiterentwicklung des EU-

Lebensmittelhygienerechts auf die landwirtschaftlichen Betriebe zukommen, stellen neue 

Herausforderungen für die Milchwirtschaft dar. Deshalb gilt es, die in Deutschland vorhande-

nen Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bereich der Milchproduktion und –verarbeitung auf 

eine bundeseinheitliche Basis zu stellen.  

Das seit Jahrzehnten in der Milchproduktion aufgebaute und ständig verbesserte Qualitätssi-

cherungssystem wird dadurch für die gesamte Kette transparenter und erhöht die Akzeptanz 

auf allen Stufen des Produktions- und Verarbeitungsprozesses. Dieses dient zur Absiche-

rung des hohen Qualitätsniveaus bei zunehmendem Wettbewerb sowie zur imagefördernden 

Kommunikation mit Verbrauchern, Politik und Handel. 

Auf Initiative des Deutschen Bauernverbandes, des Deutschen Raiffeisenverbandes und des 

Milchindustrieverbandes hat eine Arbeitsgruppe die Grundlage für ein bundeseinheitliches 

Qualitätsmanagement Milch (QM Milch) erarbeitet. 

Ziel ist, dass das Qualitätsmanagementsystem durch entsprechende Verankerungen in den 

Milchlieferordnungen bzw. Milchlieferverträgen für alle Erzeuger verbindlich wird. Hierzu lie-

gen von den Verbänden entsprechende Musterformulierungen vor. 

Der Leitfaden stellt die grundsätzlichen Anforderungen an die Milcherzeugung dar. 
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Die Kernelemente von QM Milch, das als Eigenkontrollsystem der Milchwirtschaft aufgebaut 

ist, sind 

- Rohmilchuntersuchung 

- betriebliche Dokumentation  

- Futtermittelmonitoring 

 

1. Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere 
Die Produktion von Milch als Lebensmittel darf nur unter Einhaltung der in der Anlage „Krite-

rienkatalog“ vorgeschriebenen Haltungsbedingungen erfolgen. Die Anforderungen, die an die 

Gesundheit der Kühe gestellt werden, sind dort ebenfalls dargestellt. 

Zur Sicherung der Eutergesundheit werden monatlich regelmäßig Bestandsuntersuchungen 

(Hoftank) durchgeführt. Bei Verdacht auf Eutererkrankungen erfolgen Einzeltieruntersuchun-

gen zur Behandlung oder zur Selektion chronisch euterkranker und therapieresistenter Kühe.  

 

2. Kennzeichnung der Tiere und Bestandsregister 
Die ordnungsgemäße Führung des Bestandsregisters und die Kennzeichnung der Tiere ge-

mäß der Viehverkehrs-Verordnung ist Pflicht für den Milcherzeuger (Anlage „Kriterienkata-

log“). 

Der Rinderhalter hat jedes Rind mit zwei Ohrmarken gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu 

kennzeichnen. Bei Verlust einer Ohrmarke muss der Milcherzeuger unverzüglich eine Er-

satzohrmarke beantragen und das Tier erneut kennzeichnen. Ferner muss für jedes Rind ein 

Rinderpass vorhanden sein. 

Jeder Tierhalter ist nach der Viehverkehrsverordnung (VVVO) zur Führung eines Bestands-

registers verpflichtet. Jede Veränderung des Rinderbestandes muss in der amtlichen Daten-

bank (HIT-Datenbank) verzeichnet werden. 

 

3. Milchgewinnung und -lagerung 
Die Umgebung, in der Kühe gemolken werden, ist so zu gestalten, dass eine qualitativ 

hochwertige Milchgewinnung gewährleistet werden kann. Eine detaillierte Auflistung der ein-

zuhaltenden Kriterien durch den Milcherzeuger ist der Anlage zu entnehmen. 
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Die Melkanlage, das Melkzeug sowie der Milchkühltank sind regelmäßig zu warten und müs-

sen den Kriterien des Anhangs entsprechen. Dort sind auch die speziellen Anforderungen an 

das Melkpersonal sowie die eigentliche Melkarbeit dargestellt. 

Die Kühllagerung der Milch muss in einem separaten Raum erfolgen, der die in der Anlage 

dargestellten Anforderungen erfüllt. 

 

4. Futtermittel 
Der Einsatz von Futtermitteln ist ein zentraler Baustein zur Produktion qualitativ hochwertiger 

Nahrungsmittel. Daher sind besondere Ansprüche an Zukauf und Einsatz von Futtermitteln 

zu stellen. 

Milcherzeuger dürfen nur solche Zukauffuttermittel (Mischfutter) einsetzen, die von Herstel-

lern stammen, die einer Vereinbarung auf Basis der bundeseinheitlichen Futtermittelrahmen-

vereinbarung unterliegen (vgl. Anlage). Bei diesen Futtermitteln erfolgen grundsätzlich in den 

milcherzeugenden Betrieben keine weiteren Kontrollen. 

Der Zukauf und der Einsatz von Futtermitteln von Qualität und Sicherheit – GmbH anerkann-

ten Betrieben ist dann zulässig, wenn die Einhaltung der durch die Futtermittelrahmenver-

einbarung vorgegebenen Bedingungen und Werte durch den Futtermittelhersteller gewähr-

leistet wird. 

Beim Zukauf von Einzelkomponenten muss der Verkäufer, wenn die Bedingungen nach Ab-

satz 2 und 3 nicht erfüllt sind, eine Beschaffenheitsbescheinigung für den Einsatz der Einzel-

komponente in der Milchviehfütterung abgeben. Zudem muss die Einhaltung der Positivliste 

der Normenkommission „Einzelfuttermittel“ bestätigt werden. Der Zukauf von Grundfuttermit-

teln muss dokumentiert werden. 

Jede Futtermittellieferung wird durch den Milcherzeuger anhand von Lieferscheinen oder 

spezifizierten Abrechnungen belegt. Sonstige Bescheinigungen sind entsprechend aufzube-

wahren. 

Durch getrennte Lagerung von Futtermitteln für verschiedene Tierarten sind Futtermittelver-

mischungen wirksam zu verhindern.  

Zur Einhaltung einer tier- und umweltgerechten Fütterung werden Nährstoffanalysen im 

Rahmen von Rationsberechnungen empfohlen.  

Bei begründetem Belastungsverdacht wird auch das betriebseigene Futter einer Rück-

standskontrolle unterzogen.  
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5. Tierarzneimittel 
Der Milcherzeuger muss behandelte Kühe eindeutig kennzeichnen. Die Milch tierarzneimit-

tel-behandelter Kühe darf erst nach Ablauf der Wartezeit wieder in Verkehr gebracht werden. 

Die abgelieferte Milch muss frei von Hemmstoffen sein. Gemäß der MilchGüteVO und gege-

benenfalls von Milchlieferordnungen wird die Milch regelmäßig (mehrmals monatlich) auf 

Hemmstoffe untersucht. 

Jeder Milcherzeuger hat im Rahmen der betriebseigenen Kontrollen seinen Tierbestand mit 

Unterstützung eines Tierarztes zu betreuen. Ziel ist die Aufrechterhaltung des Gesundheits-

status des Bestandes. Empfohlen wird der Abschluss eines tierärztlichen Betreuungsvertra-

ges. 

Die durch den Tierhalter bezogenen Arzneimittel sind ordnungsgemäß gekennzeichnet (u.a. 

Hersteller, Bezeichnung, Chargenbezeichnung, Art der Anwendung, Bestandteile, Verfallda-

tum, Wartezeit). Der Landwirt muss jederzeit die Belege über den Erwerb der apotheken-

pflichtigen Tierarzneimittel vorlegen können. Dies können sein: 

- Tierärztlicher Arzneimittel-Anwendungs- und Abgabebeleg 

- Quittungen der Apotheke 

- Belege der Verschreibung oder des Herstellungsauftrages bei Fütterungsarzneimitteln. 

Es ist darauf zu achten, dass die Belege vom Tierarzt vollständig ausgefüllt werden. Die Be-

lege sind chronologisch abzuheften. 

Der Tierhalter hat jede Arzneimittelanwendung bei seinen Nutztieren im Bestandsbuch (Ord-

ner oder elektronische Form) zu dokumentieren. Bei der Verabreichung der Arzneimittel 

durch den Tierhalter sind die Anweisungen des Tierarztes, die den o.g. Belegen über den 

Erwerb zu entnehmen sind, exakt zu befolgen. 

Folgende Inhalte sind unmittelbar nach jeder therapeutischen Behandlung schriftlich festzu-

halten: 

1. Anzahl, Art und Identität der Tiere sowie deren Standort 

2. Arzneimittelbezeichnung / Nummer des Tierärztlichen Arzneimittel- Anwendungs- und 

Abgabebeleges / Datum der Anwendung 

3. Art und Menge der Verabreichung / Wartezeit / Name der behandelnden Person 

Die Wartezeiten, die der Tierarzt anzugeben hat, sind strikt einzuhalten. 

Grundsätzlich dürfen Sera, Impfstoffe und Antigene nur von Tierärzten angewendet werden. 

Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Tierarztes im Einzelfall Ausnahmen zulassen 

(§ 34 Tier-Impfstoff-VO). 
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Die vom Tierarzt/Apotheke erhaltenen Medikamente sind entsprechend der Medikamenten-

aufdrucke aufzubewahren. Nach Ablauf der Verfalldaten sind die Arzneimittel fachgerecht zu 

entsorgen. Die Sauberkeit und Zweckmäßigkeit der Instrumente ist sicherzustellen. 

 

6. Umwelt 
Der für die Betriebe gemäß Düngeverordnung vorgeschriebene Nährstoffvergleich dokumen-

tiert die jeweilige Nährstoffsituation im Betrieb. Seine Durchführung ist nachzuweisen. 

Die Ausbringung von Wirtschaftsdünger erfolgt entsprechend den Richtlinien der guten fach-

lichen Praxis. 

 

7. Kontrollsystem 
Dieser Leitfaden „Qualitätsmanagement Milch (QM Milch)“ inklusive des Kriterienkataloges 

wird allen Milcherzeugern zur Verfügung gestellt. Er beschreibt die einheitliche Basis des in 

Deutschland praktizierten QM Milch. Die Aufnahme des QM Milch in die Milchlieferbedingun-

gen der Milchliefergenossenschaften und Molkereien ist Voraussetzung für dessen Umset-

zung. Die Kontrollen werden durch die Molkereien oder Dritte durchgeführt. Zur Vermeidung 

von Doppelkontrollen wird da, wo es möglich ist, auf bestehende Kontrollsysteme zurückge-

griffen.  

 

Eigenkontrolle 

Die in der Anlage beigefügte Dokumentation der betrieblichen Abläufe (Kriterienkatalog) 

dient dem Landwirt als Instrument der Eigenkontrolle. Der Landwirt ist für die Einhaltung der 

beschriebenen Kriterien verantwortlich.  

 

Systemüberwachung 

- Stichprobenkontrolle 

Bei den Milcherzeugern, die durch die Untersuchung der Anlieferungsmilch gemäß der 

Milch-VO auffällig geworden sind, wird eine Beratung mit entsprechender Kontrolle gemäß 

dem vorliegendem Kriterienkatalog (Anlage) durch beauftragte Institutionen durchgeführt und 

dokumentiert. Die auffälligen Betriebe werden gegebenenfalls gemäß MilchVO mit Sankti-

onsmaßnahmen belegt, die bis zum Ausschluss von der Milchanlieferung führen können. 
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Somit kann aufgrund eines problemorientierten Kontrollsystems direkt auf die Schwachstel-

len in der Milcherzeugung zugegriffen und gezielte Maßnahmen eingeleitet werden.  

 

- Routinekontrollen 

Nach Stichprobenkontrollen wird die Systemkontrolle auf alle Betriebe ausgedehnt. Zur Ver-

meidung von Doppelkontrollen werden auf den Betrieben durchgeführte gleichwertige Kon-

trollen (siehe unten: amtliche Kontrollen) anerkannt. Diese Kontrollen und deren Ergebnisse 

sind zu dokumentieren. 

 

Amtliche Kontrollen (Kontrolle der Eigenkontrolle) 

Die amtlichen Kontrollen beziehen sich auf folgende Kriterien: 

- Tiergesundheit, Milch- u. Melkhygiene, Personal 

- Rückverfolgbarkeit der Tiere, Bestandsregister 

- Arzneimittelbuch     

- Düngeverordnung, Nährstoffvergleich  

- Futtermittelrecht 

- MilchVO 

 

Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Kriterien 

In Fällen des Verstoßes gegen die QM Milch Kriterien durch den Milchlieferanten, ist der 

Milchlieferant aufgefordert, die festgestellten Mängel zu beheben: 

- Bei Verstößen gegen die Milch-VO werden die gesetzlich festgeschriebenen Sanktions-

maßnahmen soweit erforderlich ergriffen. 

- Bei Nichteinhaltung der Kriterien zu den Bereichen Bestandsregister, Arzneimittel und 

Umwelt, wird die zuständige Landesstelle informiert. 

- Bei Verstößen im Bereich Futter/Fütterung sind die Maßnahmen gemäß der Milchliefer-

ordnung bzw. des Milchliefervertrages einzuleiten. 
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8. Rückstandsuntersuchungen 
Um einen möglichen Eintrag von unerwünschten Stoffen in die Milch zu unterbinden, werden 

sowohl von den Molkereien als auch von den amtlichen Stellen (z. B. § 16a Milch-VO) Unter-

suchungen durchgeführt. 

Die Molkereien lassen im Rahmen ihrer allgemeinen Sorgfaltspflicht und gemäß § 16 (1) 

MilchVO regelmäßig chemisch-analytische Untersuchungen der Milch oder Erzeugnisse auf 

Milchbasis durchführen. Untersucht wird im Rahmen eines Monitorings bzw. als Einzelunter-

suchung auf Stoffe (Rückstände und Schadstoffe), die schädlich sind oder die die organolep-

tischen Eigenschaften der Milch oder der Erzeugnisse verschlechtern könnten. 

Die Milchprobenahme erfolgt sowohl auf Tanksammelwagenebene als auch bei den einzel-

nen Erzeugern.  

Zudem werden im Rahmen von Monitoringprogrammen von amtlicher Seite und weiteren 

Institutionen Futtermittel auf unerwünschte Stoffe untersucht. 
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Anlage 
 

Kriterienkatalog 
Stand: 04.12.02 

 
 

1. Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere 
1.1 Der Bestand ist amtlich anerkannt frei von Tuberkulose und Brucellose  
1.2 Kühe, von denen Milch als Lebensmittel gewonnen wird, weisen keine Anzeichen von an-

steckenden, durch die Milch auf Menschen übertragbare Krankheiten auf 
1.3 Kühe, von denen Milch als Lebensmittel gewonnen wird, weisen keine erkennbaren Anzei-

chen einer Störung des allgemeinen Gesundheitszustandes auf und leiden nicht an Krankhei-
ten der Geschlechtsorgane mit Ausfluss, Magen-Darm-Krankheiten mit Durchfall und Fieber 
oder einer erkennbaren Entzündung des Euters oder der Haut des Euters. Erkrankte Tiere 
werden vom Bestand abgesondert.  

1.4 Kühe, von denen Milch als Lebensmittel gewonnen wird, haben keine Wunden am Euter, die 
die Milch verunreinigen könnten und geben mindestens 2 Liter Milch pro Tag. 

1.5 Die Liegeplätze der Kühe sind sauber und trocken 
1.6 Es ist ausreichend Liegeraum für die Kühe vorhanden 
1.7 Auslauf oder Weidegang sollte möglich sein 
1.8 Die Tränkwasserversorgung ist in Ordnung, Tränken ausreichend 
1.9 Stallklima: die Luftverhältnisse sind ausreichend 
1.10 Stallklima: die Lichtverhältnisse sind ausreichend 
1.11 Seuchenvorbeugung: betriebseigene Schutzkleidung für betriebsfremde Personen ist im Seu-

chenfall vorhanden 
  Maßnahmen zur Sicherung der Eutergesundheit 

1.12 Es werden, wenn notwendig, Einzeltier-Zellzahluntersuchungen durchgeführt 
1.13 In Verdachtsfällen werden gezielte Untersuchungen durchgeführt 
1.14 Chronisch euterkranke und therapieresistente Kühe werden selektiert 

  

2. Kennzeichnung der Tiere und Bestandsregister 
2.1 Gemäß der VVVO wird das Bestandsregister geführt, werden die Tiere gekennzeichnet und 

die Bestandsveränderungen gemeldet 
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3. Milchgewinnung und –lagerung 
3.1 Melkstand bzw. Anbindestall (Räume, in denen Kühe gemolken werden) 
3.1.1 Der Melkstand (bzw. der Anbindestall) ist ausreichend von Toiletten und Dungstätten abge-

trennt 
3.1.2 Wandflächen, Fußböden, Einrichtungen, Türen und Beläge sind leicht zu reinigen und zu des-

infizieren. Oberflächen der Geräte und Gegenstände, die mit Milch in Berührung kommen, 
bestehen aus korrosionsbeständigem Material, das glatt, leicht zu reinigen und zu desinfizie-
ren ist  

3.1.3 Ein Abfluss zur Ableitung von Abwässern ist vorhanden 
3.1.4 Der Melkstand (bzw. der Anbindestall) ist ausreichend beleuchtet sowie be- und entlüftet 
3.1.5 Der Melkstand (bzw. der Anbindestall) hat geeignete und ausreichende Versorgung mit Was-

ser von Trinkwasserqualität. Das Melkpersonal reinigt sich vor dem Melken die Hände und 
Unterarme und wiederholt dies bei Bedarf  

3.2 Melkanlage, Melkzeug, Behälter 
3.2.1 Die Melk- und Kühlanlage wird regelmäßig gewartet 
3.2.2 Die Geräte und Gegenstände werden nach Gebrauch gereinigt, desinfiziert und mit Wasser 

von Trinkwasserqualität gespült  
3.3 Melkpersonal, Melkarbeit, Behandeln der Milch 
3.3.1 Das Melkpersonal trägt während des Melkens saubere, waschbare Oberkleidung 
3.3.2 Das Euter muss zu Beginn des Melkens sauber sein 
3.3.3 Die ersten Milchstrahlen aus jeder Zitze werden gesondert gemolken, um sich durch Prüfen 

des Aussehens von der einwandfreien Beschaffenheit der Milch von jedem Tier zu überzeu-
gen (Vorgemelksprüfung) 

3.3.4 Kühe, die keine einwandfreie Milch geben, werden gesondert gemolken 
3.4 Milchkammer 
3.4.1 Der Anfahrtsweg und der Standplatz für den Milchsammelwagen sind befestigt 
3.4.2 Der Absaugpunkt ist mit einem maximal 6 m langem Schlauch erreichbar 
3.4.3 Nach dem Melken wird die Milch in eine saubere Milchkammer befördert. Wird die Milch nicht 

innerhalb von 2 Stunden nach dem Melken abgegeben, wird sie bei täglicher Abgabe auf min-
destens + 8 ° C gekühlt, bei nicht täglicher Abgabe auf mindestens + 6 ° C 

3.4.4 Die Milchkammer ist als geschlossener Raum ausreichend vom Stall getrennt und so gelegen, 
dass die Milch nicht nachteilig beeinflusst wird. Sie ist geschützt gegen Ungeziefer, Tiere aller 
Art werden ferngehalten 

3.4.5 Die Milchkammer ist frei von zweckfremden Gegenständen; Reinigungs- sowie Desinfektions-
geräte und –mittel, die nicht in der Milchproduktion eingesetzt werden, werden in einem ge-
trennten Raum oder separat in einem Schrank gelagert 

3.4.6 Die Milchkammer ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, es sind ausreichende Einrichtun-
gen zur Ableitung von Abwässern vorhanden 

3.4.7 Die Milchkammer ist ausreichend beleuchtet sowie be- und entlüftet 
3.4.8 Die Milchkammer verfügt über eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser  
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4. Futter / Fütterung 
4.1 Es werden ausschließlich Mischfuttermittel von Firmen, die einer Futtermittelvereinbarung 

beigetreten sind, eingesetzt 
4.2 Für Einzelfuttermittel von Futtermittelherstellern und Lieferanten, die keiner Futtermittelverein-

barung für Einzelfuttermittel beigetreten sind, liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vor.  
4.3 Der Zukauf von auf landwirtschaftlichen Betrieben erzeugten Futtermitteln muss dokumentiert 

werden  
4.4 Für alle Zukaufsfuttermittel sind Nachweise über die Futtermittelbezeichnung, über den Zeit-

punkt des Bezuges und die gelieferte Menge (z.B. Lieferscheine, Rechnungen, Aufstellungen 
des Lieferanten), für Mischfuttermittel zusätzlich die Deklarationen, sofern der Lieferschein 
nicht die Chargennummer enthält, 2 Jahre lang aufzubewahren 

4.5 Die Futterqualität im Trog ist in Ordnung 
4.6 Die tier- und umweltgerechte Fütterung wird durch Futteranalysen (Nährstoffanalysen) und 

Rationsberechnungen unterstützt  
4.7 Durch getrennte Lagerung von Futtermitteln für verschiedene Tierarten werden Futtermittel-

vermischungen wirksam verhindert. Durch die Art der Lagerung darf keine Beeinträchtigung 
der Futtermittelqualität eintreten 

  

5. Tierarzneimittel  
5.1 Das Bestandsbuch wird geführt und die tierärztlichen Anwendungs- und Abgabebelege sind 

vorhanden 
5.2 Es wird ein festes Verfahren zur guten Erkennung aller behandelten Kühe beim Melken an-

gewandt 
5.3 Die Milch behandelter Kühe wird erst nach Ablauf der Wartezeit abgeliefert. Die Nutzung von 

Hemmstofftests wird empfohlen. 
5.4 Es ist sichergestellt, dass die Milch behandelter Kühe getrennt abgeführt wird  

  

6.  Umwelt 
6.1 Es erfolgen keine unzulässigen Abflüsse von Gülle und Jauche in Grund- und Oberflächen-

wasser 
6.2 Ein nach der Düngeverordnung geforderter Nährstoffvergleich liegt vor.  
 
 

W:\DATA\PRJ\www milch-markt\Input\Inhalte 2004\QM Milch Leitfaden 04.12.02.doc 


	Qualitätsmanagement Milch (QM Milch)
	Bundeseinheitlicher Leitfaden zur Milcherzeugung
	Grundsätzliches
	Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere
	Kennzeichnung der Tiere und Bestandsregister
	Milchgewinnung und -lagerung
	Futtermittel
	Tierarzneimittel
	Umwelt
	Kontrollsystem
	Eigenkontrolle
	Systemüberwachung


	Rückstandsuntersuchungen
	Anlage
	Kriterienkatalog



